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Wichtige Termine 

Gerne geben wir Ihnen hier einen Überblick über die wichtigsten Termine rund 

um Finanzen und Vorsorge sowie allfällige weitere nützliche Hinweise. 

Lohnmeldung 

Lohnmeldungen für das abgelaufene Jahr müssen bis spätestens 30. Januar bei der 

jeweiligen Ausgleichskasse gemacht werden. Spätere Meldungen führen zu Verzugszinsen.  

Tipp: Nutzen Sie das Onlineportal ahveasy.ch. 

Individuelle Prämienverbilligung (IPV) 

Der Antrag zur IPV ist jährlich bis spätestens 31. März bei Ihrer 

Sozialversicherungsanstalt einzureichen. (Ausnahme: Berechtigte im Kanton Appenzell 

Innerrhoden werden automatisch vom Gesundheitsamt ermittelt.) 

Steuererklärung Einreichefrist

St. Gallen Appenzell  

Ausserrhoden 

Appenzell  

Innerrhoden 

Natürliche Personen 31.03. 31.03. 30.04. 

selbst. Erwerbende 31.05. 30.06. 31.05. 

Fristverlängerung wird 

gewährt bis*: 
Individuell 31.12. 30.11. 

*Sofern keine offenen Steuerschulden bestehen. 

Vorsorge 2. Säule (Agrisano Prevos) 

Vorsorgeplanänderungen und –wechsel müssen jeweils bis anfgangs November gemeldet 

werden. Der Antrag für eine Einkaufsberechnung muss bis spätestens Ende November 

eingereicht sein und die Zahlungen müssen bis 31.12. bei der Vorsorgeeinrichtung 

eingegangen sein, damit sie für das entsprechende Jahr bescheinigt werden dürfen.  

Vorsorge 3. Säule 

Einzahlungen in die Säule 3a müssen bis spätestens 31. Dezember erfolgen, damit der 

Steuerabzug im entsprechenden Jahr genutzt werden kann.  

Tipp: Beachten Sie die Verarbeitungstermine Ihres Geldinstituts und veranlassen Sie die 

Einzahlung bereits unter dem Jahr. 
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